
             Krematorium  
    Landeshauptstadt Saarbrücken 

 
Unsere langjährige Erfahrung und Zuverlässigkeit  

in der Feuerbestattung 
– seit 1930 –  

garantiert einen würdevollen Abschied. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Für eine individuelle Trauerfeier stehen  eine 
große und eine kleine Trauerhalle im Ambiente 
der denkmalgeschützten „Alten Einsegnungs-
halle“ direkt am Krematorium zur Verfügung. 
 
Die Auslieferung der Urne erfolgt spätestens 
innerhalb von acht Arbeitstagen. 
 
Für weitere Fragen oder eine Besichtigung  
des Krematoriums steht der Friedhofs- und 
Bestattungsbetrieb der Landeshauptstadt 
Saarbrücken (FBS) unter Tel. 0681/926-4515 zur 
Verfügung. 
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Saarbrücker  
Friedhofs- 
ABC 
 
Tod und Sterben, Abschied, Bestattung, 
Friedhof  - nicht nur die Begriffe, auch 
die Inhalte werden von vielen Menschen 
verdrängt und der Tod wird oft so 
behandelt, als wäre er nicht wirklich.  
 
Es handelt sich für viele um ein Tabu-
Thema und bedarf doch wegen der 
absoluten Gewissheit, dass Leben 
endlich ist und in den Tod mündet, 
angesichts der vielen Fragen und 
Verunsicherungen einiger Antworten.  
 
„Wer mit dem Tod rechnet und ihn nicht 
verdrängt, lernt erfüllt und dankbar zu 
leben!“, so wussten uns frühere Gene-
rationen zu lehren. In den letzten Jahren 
wurde auf Veranlassung des Friedhofs- 
und Bestattungsbetriebes der Landes-
hauptstadt Saarbrücken (FBS) in Zu-
sammenarbeit mit Bestattern, Fried-
hofsgärtnern, Steinmetzen und der 
Kirchen im September ein „Tag des 
Friedhofs“ gestaltet.  
 
Aufgrund zahlreicher Nachfragen und 
Anregungen ist ein kleines ABC des 
Friedhofs entstanden.  Ein Anspruch auf 
Vollständigkeit wird nicht erhoben.  
Ähnlich wie in einem Lexikon werden 
Stichworte in alphabetischer 
Reihenfolge bearbeitet und versucht, mit 
wenigen Worten eine kurze Information 
und Antworten zu geben. 
 
Ziel ist eine sachliche und unabhängige 
Information – dafür stehen die Beteilig-
ten mit ihrem guten Namen ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auskünfte und Informationen 
 
Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der 
Landeshauptstadt Saarbrücken (FBS)  
Tel. (0681) 905-4289 
 
Dauergrabpflege-Treuhandstelle   
Saarländischer Friedhofsgärtner  
Tel. (0681) 68 49 13 
 
Landesfachverband Bestattungsgewerbe 
Saarland e.V.  
Tel. (0681) 81 31 33,     
                                           
Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerinnung 
für das Saarland 
Tel. (0681) 9 48 61 24    
 
Die Kirchen 
 
Informations- u. Beratungszentrum 
Hauptfriedhof Saarbrücken 
Tel.  (0681) 9 26 45 41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vorsorge  
(Bestattungsvorsorgevertrag )  
®  Vorsorgevollmacht. Bestatter und 
Friedhofsgärtner bieten die Möglichkeit, 
zu Lebzeiten Verfügungen zu treffen und 
Verträge abzuschließen, auch Kosten 
vorweg zu begleichen oder Geldbeträge 
mündelsicher zu deponieren, damit die 
letzten Dinge nach dem Sterben nach 
den Wünschen und Vorstellungen des 
Betreffenden geregelt werden. Viele 
empfinden es als Entlastung, wenn sie 
so einen Teil ihrer Dinge ordnen oder 
wie unsere Vorfahren es sagten: „wenn 
sie das Haus bestellen“. Fragen, die 
andere nicht beantworten können, 
werden so beantwortet und zuweilen 
auch Last von Dritten genommen. Der 
Preis für ein Reihengrab mit 20 Jahren 
Pflege beträgt zur Zeit ca. 1.800 Euro. 
 
Vorsorgevollmacht – damit ist die 
Möglichkeit des Lebenden und 
geschäftsfähigen Menschen gemeint, 
der eine Vollmacht oder eine Verfügung 
trifft, was im Falle einer Erkrankung oder 
beim Ableben und über den Tod hinaus 
mit seinem Leichnam zu geschehen hat. 
Eine Vorsorgevollmacht kann einem 
anderen Menschen, aber auch einer 
Einrichtung gegenüber erteilt werden. 
Sie kann privat-schriftlich oder vor einem 
Notar abgegeben werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wahlgrabstätten  sind Grabstätten für 
Erdbeisetzungen, an denen auf Antrag ein 
Nutzungsrecht für die Dauer von 20, 25 oder 
30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. 
Urnenwahlgrabstätten sind Grabstätten für 
Urnenbeisetzungen, an denen auf Antrag ein 
Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren 
verliehen wird. 
 
 
Werbung auf dem Friedhof  ist gemäß § 6 
der geltenden Friedhofssatzung auf dem 
Friedhof verboten. 
 
 
Würde des Menschen . Die Würde des 
Menschen ist unantastbar, so steht es im 
Grundgesetz.  
Deshalb sollte auch die Würde des Verstor-
benen uneingeschränkt geachtet werden. 
Dies gilt sowohl für Angehörige, die beson-
dere Wünsche des/der Verstorbenen seine/r 
Bestattung betreffend respektieren sollten, 
als auch für die Menschen, die mit der 
Durchführung der Bestattung betraut sind. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anonyme Bestattung  – so wird die Form 
der Urnen-Bestattung auf einem großen 
Grabfeld ohne gekennzeichnete Grabstel-
len genannt. Die Grabstelle wird Dritten 
gegenüber nicht bekannt gegeben.  
Zuweilen wird diese Form der Bestattung 
gewählt, um Angehörigen nach dem Tod 
nicht „zur Last zu fallen“. Die Kosten für 
diese Form der Beisetzung sind nicht viel 
geringer als die einer Urnenbeisetzung im 
Grabfeld mit Gedenkstein und Grabpflege-
vertrag. Wer sich für diese Form der 
Beisetzung aus angeblicher Rücksicht 
entscheidet, sollte auch mit Blick auf 
Angehörige bedenken, dass Trauer und 
Erinnerungen oft einen Ort brauchen. 
Jeder Mensch hat Wert und Würde, die 
auch nach dem Tod nicht verloren gehen 
und vergessen werden sollen. Gegner der 
anonymen Bestattung verbinden dies und 
die Erinnerung mit Menschen mit dem 
Namen. 
 
Die Aufbahrung   eines Verstorbenen im 
Sarg erfolgt nach gesetzlichen Vorschriften 
in der Leichenhalle in einer einsehbaren 
Leichenzelle. Die Angehörigen sind in der 
Entscheidung über die Möglichkeit der 
offenen Aufbahrung an das Bestattungsge-
setz gebunden.  
Tote strahlen im Regelfall Erlösung, Ruhe 
und Frieden aus, erwecken den Eindruck, 
als ob sie tief schlafen. Dies hilft vielen, 
Abschied von einem Menschen zu neh-
men, mit dem man vertraut war. Wenn die 
durch den Tod einsetzende Veränderung 
des Körpers oder durch sichtbare Beein-
trächtigung durch Unfall oder Krankheit, 
Erinnerung gestört oder zur Belastung 
wird, sollte der Sarg geschlossen werden. 
Durch eine fachgerechte hygienische 
Totenversorgung durch den ausgebildeten 
Bestatter kann der Zersetzungsprozess für 
einen ausreichenden Zeitraum bis zur 
Beisetzung unterbrochen werden. 
 
Die Auswahl einer Grabstelle  ist auf 
vielen Friedhöfen möglich. Die Grabstelle 
wird beim FBS für die festgelegten 
Liegezeiten gepachtet.  Den individuellen 
Wünschen wird gerne Rechnung getragen. 
Eine Grabstelle kann man gegebenenfalls 

schon zu Lebzeiten pachten und die anfal-
lenden Gebühren vorweg bezahlen (Vor-
sorgekauf). Aus den Gebühren wird die auf-
wändige Unterhaltung und Pflege des Fried-
hofes und seiner Einrichtungen finanziert. 
Die Kosten für die unterschiedlichen Grab-
stellen differieren.  
 
Baum-Bestattung  – damit ist die Bei-
setzung einer sich nach kurzer Zeit auflösen-
den Urne in der Nähe eines Baumes oder an 
einer Baumwurzel gemeint.  Auf den Saar-
brücker Friedhöfen gibt es viele 
Baumbestände, die eine Beisetzung im be-
sonders geschützten Gebiet des Friedhofs 
gestatten. Die Kosten für ein Baumgrab 
belaufen sich z.B. auf  600  EURO für die 
Grabstelle.  Zusätzlich entstehen Kosten für 
Urne, Trauerfeier und Bestattung. 
 
 
Beerdigung oder Bestattung  ist der Vor-
gang der Beisetzung eines toten Körpers 
oder einer Urne mit der Asche des Ver-
storbenen in der Erde. In unserem Kultur-
kreis wurden infolge der Tradition die Toten 
in der Erde beigesetzt.  Erdbestattungen 
sind in der Regel wegen des erhöhten 
Platzbedarfes für ein Grab teurer als für das 
kleinflächige Urnengrab. 
 
 
Bestatter  sind Menschen, die den Leichnam 
eines Verstorbenen versorgen, waschen, in 
den Sarg einbetten und die weiteren damit 
zusammenhängenden Fragen und Arbeiten 
im Gespräch mit den Angehörigen oder 
aufgrund früherer Vereinbarung mit dem/r  
Verstorbenen erledigen. Weil hierbei eine 
Fülle rechtlicher, hygienischer und fachlicher 
Vorschriften zu berücksichtigen sind, bedarf 
dieses der beruflichen und menschlichen 
Qualifikation. Qualifizierte Bestatter verste-
hen sich vorrangig als Berater/Helfer, die 
Menschen in einer besonderen und meist 
zuvor unbekannten Lage helfen wollen, 
Abschied zu nehmen, die Versorgung des/r 
Toten, Trauerfeier und Beisetzung würdig 
vorzunehmen. Sie beraten in Renten-
angelegenheiten, erledigen auf Wunsch 
gerne Formalitäten und verstehen sich als 
hörende AnsprechpartnerInnen. 



Bildhauer und Steinmetze  sind sowohl 
Handwerker als auch Künstler, die unter 
Berücksichtigung der geltenden Vor-
schriften helfen, ein Grabstein oder ein 
Grabmal zu gestalten.  
Die Kosten (einschließlich der Grabmal-
genehmigung) sind je nach Stein und 
Arbeitsaufwand sehr unterschiedlich. 
Die Kosten für einen schlichten Stein für 
ein Urnengrab belaufen sich für einen 
Stein aus dem Material Sandstein auf  
ca. 1.000 EURO (inkl. ca. 25 Buch-
staben Inschrift). Ein Grabstein für eine 
Einzelgrabstelle in der Größe von ca. 80 
x 55 x 15 cm kostet  ca. 1.200 EURO, 
der für ein Tiefgrab in den Maßen von 
ca.120 x 50 x 25 cm aus Granit kostet  
ca. 3.500,- EURO.  
Auch hier gilt, dass zuerst Beratung und 
Kostenvoranschlag unterbreitet werden.  
Neben der Gestaltung und Ausführung 
eines Grabsteines wird der Fachbetrieb 
alle erforderlichen Genehmigungen ein-
holen und die Arbeit gewissenhaft aus-
führen.  
 
Blumenschmuck, Blumengebinde, 
Blumengestecke  auf Sarg, in der 
Leichenhalle, auf den Gräbern, aber 
auch die Herstellung von Kränzen und 
Buketts werden von den Fachbetrieben 
der Floristen und Friedhofsgärtner auf 
Wunsch und nach Vorstellung der Kun-
den gefertigt. Die Kosten sind jeweils 
von Umfang, Art der verwendeten 
Blumen und dem jeweiligen Tagespreis 
abhängig.  Ein Kranz aus Tannen mit 
Blumengesteck und Schleife ist für ca. 
100 Euro erhältlich, ein Gesteck/Bukett 
für ca. 50 Euro, eine Sargauflage  für ca. 
120 Euro. 
 
Dauergrabpflege. Darunter versteht 
man die langjährige Pflege eines Grabes 
durch einen Friedhofsgärtner ohne 
Kostensteigerung für den Auftraggeber. 
Die Pflege kann individuell festgelegt 
werden. Die Kosten werden im voraus 
an die gärtnerische Treuhandstelle be-
zahlt. Die Dauergrabpflege ist auch eine 
Möglichkeit, bereits zu Lebzeiten für die 
eigene Grabstätte Vorsorge zu treffen.  

Denkmalschutz, Ensembleschutz  
Im Rahmen des § 2 der Betriebssatzung des 
FBS sind der Denkmalschutz und die 
Denkmalpflege im Sinne des § 1 SDschG 
innerhalb der Friedhöfe unter anderem 
Betriebszweck des FBS. So steht z.B. der 
Friedhof St. Johann als Ensemble unter 
Denkmalschutz. Auf dem Hauptfriedhof 
beschränkt sich der Ensembleschutz auf den 
bis zu den 30er Jahren angelegten Bereich 
mit Alter Einsegnungshalle und Krematorium. 
Seit kurzem steht auch die Neue 
Einsegnungshalle unter Denkmalschutz.  
 
 
 
Ehrenfriedhof  werden die Grabfelder 
genannt, in denen die Toten der Kriege,  die 
Gefallenen und an Verwundung Verstorbe-
nen beigesetzt werden.   
Die Grabfelder werden gepflegt als Erin-
nerung an die schlimmen Folgen der Kriege 
und als Mahnmale für den Frieden. Für diese 
Gräber besteht ewiges Ruherecht. 
 
 
Einsegnungshalle  oder Aussegnungshalle, 
wird die Halle auf dem Friedhof genannt, in 
der Menschen Abschied nehmen von ihren 
Toten.  
Christen verbinden dies mit einem 
Gottesdienst, in dem sie Gott danken für das 
Geschenk des Lebens, das sich mit dem 
eigenen Leben berührt hat, in dem sie der 
Erinnerung an Vergangenes und Menschen, 
mit denen sie verbunden waren und der 
Neuorientierung im eigenen Leben Raum 
geben. Der christliche Glaube lehrt, dass der 
Mensch mit dem Tod nicht verloren geht, 
sondern in Gottes Nähe und Gottes Reich 
eintritt, dort bei aller Veränderung des 
Körpers durch den Tod nicht vergeht und 
auch nicht dort bleibt, sondern von Gott am 
Ende aller Zeit gerufen wird.   
 
Deshalb wird der alttestamentliche Segens-
wunsch gesprochen:   
„Der Herr behüte deinen Eingang und 
Ausgang von nun an bis in Ewigkeit.“   
 
 
Erdbestattung – siehe Beerdigung 

Tag des Friedhofs  ist eine in nahezu allen 
Bundesländern und vielen Städten 
entstandene Einrichtung, in der durch 
Zusammenarbeit der Kommunen, Fried-
hofsträger, Bestatter, Friedhofsgärtner, 
Bildhauer und Steinmetze einmal im Jahr 
auf die Bedeutung des Friedhofs in 
unseren Städten hingewiesen wird.  Dabei 
wird in vielfältiger Weise informiert, die 
Bedeutung des Friedhofs für das 
Gemeinwesen, aber auch seine soziale 
und landschaftsgestaltende Bedeutung als 
Parkanlage, Denkmal, Zeugnis der 
Vergangenheit, Mahnmal und Bindeglied 
zwischen Tod und Leben und vieles mehr 
in Erinnerung gebracht. Dokumentiert wird 
dabei auch die Kultur des Friedhofs und 
die Bestattungskultur in der Zeit, als auch 
als Anfrage an die Menschen unserer 
Tage. Der Tag des Friedhofs findet auf 
dem Hauptfriedhof statt. 
 
Trauer  meint Gefühl und Betroffenheit, die 
Menschen beim Abschied erfüllen. Für 
viele verbindet sich damit Verletztheit, 
Empfindsamkeit, Hilflosigkeit. Es ist eine 
Phase der Rückerinnerung, des Beklagens 
eines Verlustes, des Ausgesetzt-Seins und 
der Verlassenheit, aber auch der 
Neuorientierung.  
Tod meint den Zustand, der dem Sterben 
folgt und durch absolute Beziehungslosig-
keit gekennzeichnet ist. In medizinischer 
Sicht wird Tod differenziert definiert – als 
Hirntod, der das Erlöschen der 
Hirnfunktion und der zentralen Steu-
erungsmechanismen des Körpers meint 
und dann als der absolute biologische 
physische Tod, der mit dem Aussetzen 
des Blutkreislaufes, des endgültigen 
Stillstandes des Herzens, dem endgültigen 
Aussetzen der Atmung und schließlich 
dem Auftreten der Totenflecken durch das 
Absinken der roten Blutkörperchen 
verbunden ist. Neben dem biologischen 
Tod wird der Begriff des Todes auch in 
anderer Hinsicht gebraucht: man spricht 
vom sozialen Tod, wenn der Mensch noch 
lebt, aber keine sozialen Kontakte mehr 
halten oder aufbauen kann; vom 
psychischen Tod, wenn Gefühle und Seele 
erstorben sind. 

Tod ist das Ende alles irdischen Lebens, ist 
verbunden mit Veränderung und Verwand-
lung. Selbst Friedhöfe sind vor dem Tod 
nicht verschont – wenn Sie aufgelöst wer-
den, verfallen und nicht mehr als Ort des 
Gedenkens und Bewahrens wahrgenommen 
werden, wenn die vor Zeiten Lebenden und 
ihre Werke vergessen sind, dann scheint es, 
ist der absolute Tod eingetreten. 
 
Totenhemd  - es ist die letzte Kleidung, die 
einem Verstorbenen angelegt wird. In der 
Tradition der Vorfahren hatte es nicht nur 
keine Taschen – weil niemand von dieser 
Welt etwas mitnehmen kann – es war auch 
in Weiß gehalten als Zeichen der 
Unbeflecktheit und der Reinheit, mit dem sie 
in das Gericht Gottes treten. 
 
Urne ist das Behältnis, das die Asche, die 
mineralisierten Reste nach der  ®  Feuer-
bestattung birgt. Die Urne ist ein kleines 
Gefäß, das meist in eine größere und 
ansehnlichere Schmuck- oder Überurne 
gelegt wird.  
 
Urnenbeisetzung ®  Feuerbestattung. Nach 
der Verbrennung des Leichnams wird die 
Urne meist in Anwesenheit von Angehörigen 
und früheren Freunden in der Erde 
beigesetzt.  
 
Urnengrab und Urnenfeld  meint die 
Grabfelder in denen die Urnen beigesetzt 
werden.  
 
Verbrennung ®®®®  Kremation ®®®®  Urne  ®  
Feuerbestattung 
 
Verhalten auf dem Friedhof  ist geprägt von 
der Zweckbestimmung des Friedhofs, der  
Würde des Ortes, dem Respekt gegenüber 
den Verstorbenen der in der Tradition durch 
Ruhe und angemessenes Verhalten unter 
Beweis gestellt wurde. Ein Friedhof ist mehr 
und auch anders als eine Parkanlage. 
Wurden in der Vergangenheit die Friedhöfe 
bewusst eingefriedet und umzäunt, um auch 
Tiere vom Friedhof fernzuhalten, so zeigt 
sich dies heute noch darin, dass das 
Mitnehmen von Tieren auf den Friedhof 
untersagt ist.  



Sterben  meint den Übergang von Leben 
zum Tod. Die Thanatologie, die „Lehre 
vom Sterben“ hat in den letzten Jahr-
zehnten durch Beobachtung, aber auch 
durch Gespräche mit Sterbenden und 
Reanimierten unter anderem die 
Erkenntnis gebracht, dass das Sterben 
nicht nur ein natürlicher Prozess ist, der 
allem Leben bestimmt, ist sondern sich 
– mit Ausnahme des plötzlich eintreten-
den Todes oder Unfalls – als vom 
Menschen bewusst wahrgenommener 
Ablauf in mehreren Stufen, die durchaus 
auch wiederkehren können, vollzieht.  
Auch wenn der Verlust eines Menschen 
und das Verabschieden als schmerzhaft 
und leidvoll empfunden wird, gehören 
Sterben und Tod zum Leben als Ergän-
zung und Abschluss dazu, sind insofern 
nicht das „Schlimme“, auch wenn die 
Begleiterscheinungen, die mit Verlust 
von Kräften und Fähigkeiten verbunden 
sind, als belastend und schwer empfun-
den werden. Neben einem „Recht auf 
Leben“ gibt es auch ein „Recht auf 
Sterben“, das der Würde des Menschen 
Rechnung tragen soll. Sterbende neh-
men meist ihre Umwelt bis zum Ende 
sehr differenziert und empfindsam wahr. 
Dies sollte bei der Begleitung von Ster-
benden berücksichtigt werden. Nähe 
und Behutsamkeit, liebevolle Zuwen-
dung, das Verschaffen von Erleichte-
rung, die Zuführung von Flüssigkeit, das 
Abwischen von Schweiß oder Tränen 
können es den Sterbenden als auch den 
Hinterbleibenden erleichtern, bewusst 
voneinander Abschied zu nehmen. In 
Hospizen, entweder eigenständigen Ein-
richtungen oder Krankenhäusern ange-
gliederten Stationen, aber auch bei 
ambulanter Hospizarbeit und zuneh-
mend in Altenheimen wird entsprechend 
der Erkenntnisse der Thanatologie in der 
letzten Lebensphase gearbeitet und 
werden so Voraussetzungen geschaf-
fen, dass ein würdevoller Abschied und 
Sterben möglich ist. 
 
 
 

Symbole  sind Zeichen. Sie wollen in kurzer 
verständlicher Form auf Inhalte hinweisen, 
die wichtig, aber eventuell nicht in wenigen 
Worten vermittelbar sind.  
Hinweise zum Symbol des ®  Kreuzes 
wurden gegeben. Auf Friedhöfen finden sich 
aber auch andere Symbole, zum Beispiel 
Stelen, abgebrochene Säulen die von 
Vergänglichkeit künden, Flammenvasen – 
zum Teil mit, aber auch ohne Flammen als 
Hinweis auf Hoffnung oder das erloschene 
Lebenslicht; Engelsgestalten, die Hoffnung 
auf das Sein der Verstorbenen bei Gott 
ausdrücken sollen, aber auch trauernde 
Frauen und Männer, die durch Schmerz 
gekennzeichnet sind.   Die Buchstaben  RIP 
stehen als Abkürzung für die lateinischen 
Worte „requiescat in pace“ -  „er/sie möge in 
Frieden ruhen“. Auch Worte und Kurzsätze 
finden sich auf Grabsteinen und wollen über 
den Augenblick verweisen auf die Beziehung, 
die die Lebenden miteinander hatten oder auf 
Wünsche über die Lebenszeit hinaus.  
Christliche Symbole wie Kränze, Kerzen, 
Lämmer, Abendmahls-/Kommunionskelche, 
Fisch für das griechische Wort – ICHTYS – 
das sowohl Fisch, als auch in seinen 
Einzelbuchstaben heißt:  Jesus Christus 
Gottes Sohn, Retter (und Heiland der Welt), 
gefaltete Hände usw. sind auch Hinweis auf 
den christlichen Glauben der Hoffnung und 
Geborgenheit als tragende Mitte hat. Auch 
Pflanzensymbole findet man auf Gräbern, 
meist als Symbol für Vergänglichkeit, 
zuweilen aber auch in Anlehnung an die 
Naturbeobachtung als Zeichen für Werden, 
Wachsen, Vergehen und neues Werden, 
usw. . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erinnerung und Gedenken helfen, sich 
selbst und seinen Platz in der Welt zu 
finden. Abschied und Trennung sind damit 
verbunden, dass meist Schmerz und 
Hilflosigkeit sich ausbreiten. Für viele 
Menschen sind bei der damit verbundenen 
„Trauerarbeit“ und der Bewältigung offener  
Fragen, evtl. auch Schuld, gerade das 
Erinnern eine Form der Bewältigung und 
Neuorientierung, aber auch eine Form des 
Dankes für gewährtes und eigenes Leben. 
Familiengrab  ®®®®  Rabattengrab 
Feuerbestattung ®®®®  Kremation  ist eine 
Bestattungsform, die in Deutschland Ende 
des 19. Jahrhunderts eingeführt wurde und 
zahlenmäßig in den letzten Jahren zuge-
nommen hat. So werden heute in Saar-
brücken über die Hälfte aller Toten 
kremiert. Der Leichnam wird im Sarg in 
einem einzigen ca. ein- bis zweistündigen 
Verbrennungsprozess mit drei Verbren-
nungsstufen mit 850 Grad in speziellen 
Verbrennungsöfen eingeäschert, genauer 
ausgedrückt mineralisiert. Durch ausge-
reifte Technik wurde die Kremation ver-
kürzt. Es verbleiben nur die festen, mine-
ralischen Bestandteile, die sogenannte 
Asche des Körpers, die in einer kleinen 
Urne gesammelt werden. Zur Beisetzung 
wünschen viele Angehörigen, dass die 
kleine Urne in eine Schmuck- oder Über-
urne gelegt wird. Eine Feuerbestattung 
setzt voraus, dass die/der Verstorbene zu 
Lebzeiten eine solche wünschte, dies 
möglichst schriftlich erklärte oder aber 
Angehörige dies per Unterschrift beim 
Standesamt nach Eintritt des Todes 
bestätigen. Bei Mitgliedschaft im Feuer-
bestattungsverein erübrigt sich diese Er-
klärung. Eine Feuerbestattung setzt vor-
aus, dass eine zweite Leichenschau er-
folgte und der Leichnam zur Verbrennung 
freigegeben wird.  
Um die Feuerbestattung, die in einigen 
Kreisen der Gesellschaft lange Zeit abge-
lehnt wurde, wurde insbesondere von den 
Gegnern eine Fülle von „Märchen“ ge-
sponnen, so z.B. dass der Leichnam sich 
noch einmal im Sarg aufbäume oder dass 
die Toten auf einen Rost gelegt und dann 
verbrannt würden; die Särge würden mehr-
fach verwandt und wiederverkauft, die 

Asche der Toten könnte nicht eindeutig 
zugeordnet werden. Dies entbehrt jeder 
Grundlage. Der Widerstand der Katholischen 
Kirche, der seinen Ausdruck darin fand, dass 
bis in die Siebziger Jahre des letzten 
Jahrhunderts keine kirchliche Begleitung bei 
der Beisetzung der Asche stattfand, ist heute 
im Regelfall nicht mehr feststellbar. Die 
frühere Ablehnung war meist begründet in 
ethisch-philosophischen Ansätzen, die in der 
Verbrennung die Zerstörung des von Gott 
geschaffenen ganzheitlichen Körpers mit 
Leib-Seele-Geist sah, oder hatte auch 
geschichtliche Gründe, die bis ins Mittelalter 
zurück gehen, als zur Durchsetzung des 
Christentums andere Beisetzungen als die 
Erdbestattung abgelehnt wurden oder gar 
als Strafe für Verbrecher und exkommuni-
zierte Christen verwandt wurde, z.B. bei den 
sogenannten Hexen-Verbrennungen auf den 
Scheiterhaufen der Inquisition.  
Die Verbrennung in heutigen Krematorien 
hat mit all diesem und auch mit den Ver-
nichtungsöfen der Konzentrationslager des 
Dritten Reiches nichts gemeinsam. Die 
Kremation ist heute unter hygienischen und 
medizinischen Aspekten und auch unter 
ethischen und naturwissenschaftlichen Ge-
sichtspunkten nicht ernstlich umstritten und 
wird als Alternative zur Erdbestattung gese-
hen. Naturwissenschaftler haben bewiesen,  
dass der biologische Prozess der Verwe-
sung und Verwandlung des Leichnams ein 
Prozess der Verbrennung ist. Bei der 
Kremation wird dieser Vorgang auf einen 
sehr kurzen Zeitraum verkürzt. 
Feuerbestattungsvereine  organisierten 
sich seit 1870 und setzten sich zum Zweck, 
die Kremation als Alternative zur Erdbe-
stattung zu etablieren. Von einigen dieser 
Vereine wurden auch die Mittel für die 
Einrichtung von Urnenfriedhöfen oder 
Urnenfeldern auf Friedhöfen oder auch der 
Errichtung von ®  Krematorien erbracht. 
Mitgliedern wurde auch die Möglichkeit 
gegeben, durch die Zahlung des Beitrages 
die Kosten für die Verbrennung zu Lebzeiten 
zu leisten oder spätere Kosten zu verringern. 
Der Feuerbestattungsverein Saarland hat 
seinen Sitz in 66111 Saarbrücken, Roten-
bergstr. 33, Tel. (0681) 3 13 33. Der Jahres-
mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 18,60 Euro. 



Fötengrabfeld. Dieses Grabfeld dient 
der Beisetzung ungeborenen Lebens. 
Es gibt den Eltern die Möglichkeit, auf 
eine Individualbestattung zu verzichten 
und ihr ungeborenes Kind trotzdem an 
einem würdigen Ort beizusetzen. 
Fötengrabfelder gibt es auf dem 
Hauptfriedhof und dem Burbacher 
Waldfriedhof. 
 
 
 
 
 
Friedhof – der Begriff ist mehrdeutig. 
Ursprünglich leitet er sich ab von 
„Freithof“ im Sinne eines umfriedeten 
Ortes ab, während ihm später die 
Bedeutung eines Ortes zukam, an dem 
Frieden geschenkt wird, sich ereignet 
und geschaffen werden soll. „Die Toten 
haben ihren Frieden gemacht und 
gefunden“, fassen viele zusammen. Das 
was die Lebenden und die Toten 
physisch voneinander trennt, wird hier 
akzeptiert. Trauer und Erinnerung finden 
ihren Platz. Die Toten ruhen in Frieden, 
und die Ruhe der Toten wird besonders 
geschützt. Wurden in der fernen Ver-
gangenheit die Toten meist um die 
Kirchen herum bestattet, auf dem Kirch-
hof, damit sie am Tag der Wiederkunft 
Christi als erste von seiner Nähe erfasst 
und verwandelt werden, wurden 
insbesondere in unseren Breiten sowohl 
durch die Säkularisation und als auch 
durch die bürgerliche Gesetzgebung 
durch Napoleon Bonaparte außerhalb 
der Siedlungen abgezäunte Friedhöfe 
geschaffen. In erster Linie waren es 
hygienische und medizinische Erkennt-
nisse, die zu diesem Schritt führten. Im 
Laufe der Zeit wurde durch Pflege und 
Bewahrung der Friedhof auch zu einer 
parkähnlichen Stätte mit Grabdenk-
mälern. Die Lebenden wurden durch die 
„denk-mal-nach-Steine“ an die Ver-
storbenen, aber auch an das eigene 
bevorstehende und unausweichliche 
Ende erinnert. Daraus sollte gelernt 
werden für das eigene Leben und 
Verhalten.  

Friedhofshalle  – auch Leichenhalle oder 
Trauerhalle genannt, ist der Ort, in dem der 
Leichnam bis zur Beisetzung oder Trauer-
feier im Sarg aufgebahrt ist. Wurden in der 
Vergangenheit die Toten bis zur Beisetzung 
in den Häusern und Wohnungen aufgebahrt, 
hat sich insbesondere seit der Mitte des 
letzten Jahrhunderts hier ein Wandel 
vollzogen. Das liegt einerseits an den 
räumlichen Voraussetzungen, hat aber mehr 
noch hygienische und medizinische Gründe, 
die zu einer eindeutigen rechtlichen 
Regelung auf Landesebene führten. Ein 
Leichnam kann bis zu 36 Stunden in der 
Wohnung verbleiben und wird anschließend 
in eine Leichenhalle oder einen entsprechend 
geeigneten, mit Kühlgeräten ausgestatteten 
und vom Gesetzgeber dazu freigegebenen 
Aufbewahrungsort gebracht. Über eventuelle 
und höchst seltene Ausnahmen entscheidet 
die Behörde. Begründet ist dies einerseits im 
Wissen, dass nach dem Tod Veränderungen 
des Körpers, die sogenannte Verwesung und 
Zersetzung des Körpers erfolgt und dabei 
unter Umständen auch Krankheitserreger mit 
einer Gefahr für die Lebenden freigesetzt 
werden können.  
Andererseits geht es auch um die Gewähr-
leistung der Totenruhe und des pietätvollen 
Umgangs mit den Verstorbenen. In den 
Friedhofshallen kann dann auch Abschied 
genommen werden von den Verstorbenen 
und der im ®  Sarg eingebettete Leichnam 
bis zum Grab begleitet oder der späteren 
Verbrennung zugeführt werden. Der FBS 
achtet auf eine würdevolle Ausstattung der 
Friedhofshallen und pflegt diese. Auch die 
dafür entstehenden Kosten für Erhaltung und 
Betrieb der für die Gesellschaft wichtigen 
Einrichtungen sind Teil der Gebühren, die als 
Friedhofsgebühren anfallen.  
 
 
Friedhofssatzung   Sie gilt für alle im Gebiet 
der Landeshauptstadt Saarbrücken gelege-
nen und von ihr verwalteten Friedhöfe.  
Danach obliegt Verwaltung und Betrieb der 
Friedhöfe sowie die administrativen 
Aufgaben des Bestattungswesens dem 
Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der 
Landeshauptstadt Saarbrücken (FBS) nach 
der jeweils geltenden Betriebssatzung. 

Partnergräber    Dabei handelt es sich um 
2-stellige ®  Rabattengrabstätten für 
Körperbeisetzungen mit einer maximalen 
Nutzungsdauer von 40 Jahren, die Ehe-
partnern  oder Partnern eheähnlicher 
Gemeinschaften zur Verfügung stehen. 
Nähere Auskünfte erteilt der FBS unter 
Tel. (0681) 905-4289 
 
Pfarrer/Pastor  sind die theologisch 
qualifizierten Mitarbeiter der Kirchen, die 
berechtigt sind zur Wortverkündigung und 
Sakramentsverwaltung. ®  Kirchen, 
Gottesdienst 
 
Rabattengrab oder Wahlgrab  
An diesen ein- bis dreistelligen zusammen-
hängenden Grabstellen kann das Nut-
zungsrecht erst im Beisetzungsfall erwor-
ben werden. Von einem Familiengrab  
spricht man, wenn es sich um ein mindes-
tens vierstelliges Rabattengrab handelt. 
 
Rechtsvorschriften und Gesetze die ®  
Tod, Totenruhe und Friedhöfe betreffen, 
sind Sache des jeweiligen Bundeslandes, 
das ein entsprechendes Bestattungsrecht 
erlassen hat. Das neue Bestattungs-
gesetz des Saarlandes ist vom 01.01.2004 
und hat einige neue Regelungen für 
Bestattungen und Friedhöfe erlassen. ®  
Leichenhalle, Friedhof, Feuerbestattung, 
etc.. 
 
Reihengrab  - Verstorbene werden in der 
Reihenfolge ihres Ablebens der Reihe 
nach ohne Ansehen der Person oder der 
Familienzugehörigkeit bestattet. Die 
Nutzungsdauer beträgt 20 Jahre; die 
Grabstätte kann nicht verlängert werden. 
 
Rundum-sorglos-Paket  
(Komplett-Paket ) Heute kann man bereits 
ein Arrangement treffen, das anfallende 
Kosten und Grabpflegearbeiten, die nach 
der Bestattung entstehen, beinhaltet, z.B. 
durch eine Beisetzung in einer histo-
rischen Urnengemeinschaftsanlage oder 
einem Reihengrab mit Dauergrabpflege. 
 
 

Sarg wird ein aus organischen und sich im 
Laufe der Zeit auflösenden Stoffen, aus Voll-
holz bestehendes Gehäuse genannt, in den 
der Leichnam eingebettet wird. Der Sarg ist 
somit auch schützende Hülle. Der Sarg wird 
bei der ®  Feuerbestattung mit dem Leich-
nam verbrannt oder bei der Erdbestattung in 
die Erde abgelassen und löst sich im Laufe 
der Zeit auf. 
 

Sargschmuck  – bestehend bei vielen 
Christen aus einem ®  Kreuz oder auch aus 
®  Blumengebinde  
 

See-Bestattung  meint in unseren Breiten 
die voraus gehende Verbrennung und dann 
das Ablassen der Urne an einer auf einer 
Seekarte gekennzeichneten Stelle in einem 
Meer, meist Ost- oder Nordsee. Die Urne 
löst sich im Wasser auf und gibt die Asche 
im Wasser frei. Früher haben die Seeleute 
ihre Toten in Tücher gewickelt und dann der 
See übergeben. Diese Form der Bestattung 
ist mit dem bei uns gebrauchten Begriff nicht 
gemeint. 
 

Sozialbestattung. Stirbt ein naher Ange-
höriger, befinden sich Menschen neben der 
psychischen Belastung manchmal auch in 
einer finanziell schwierigen Situation. 
Oftmals sind sie nicht in der Lage, die 
Kosten für eine würdige Beisetzung zu 
tragen. Unter bestimmten Umständen über-
nimmt das Sozialamt die anfallenden 
Kosten, dann spricht man von einer Sozial-
bestattung. Vor der Bestattungsbeauftra-
gung muss beim Sozialamt abgeklärt wer-
den, ob die Kriterien einer Kostenübernahme 
erfüllt sind. Meist klärt der beauftragte 
Bestatter für die Angehörigen beim Sozial-
hilfeträger die Kostenübernahme ab. 
 

Steinmetz und Bildhauer  sind die 
Handwerker, die aus beständigen Materia-
lien, meist Stein oder Metall Grabmale und 
Grabdenkmale nach künstlerischer Tradition 
und in handwerklicher Tradition fertigen. 
(siehe auch Bildhauer) 
 

Sterbegeldversicherung Der Abschluss 
einer Sterbegeldversicherung wird in Zukunft 
immer wichtiger werden, da die staatlichen 
Unterstützungen wie z.B. Sterbegeld künftig 
auslaufen werden. 
 



Kolumbarium – darunter versteht man 
ein Gebäude oder eine Halle, in der die 
Möglichkeit besteht, Urnen in Nischen 
oder Urnenwänden beizusetzen. In der 
Alten Einsegnungshalle auf dem Dud-
weiler Friedhof wurde ein Kolumbarium 
eingerichtet. Urnenwände gibt es auf 
dem Friedhof Ensheim und bald auch 
auf dem Hauptfriedhof Saarbrücken. 
 

Kosten  – siehe hierzu  Bestatter, FBS, 
Grabpflege, Steinmetze, Bildhauer 
 

Kremation ®®®®  Feuerbestattung 
Krematorium  ist das Haus,  in dem die 
Leichname in besonders dazu geeigne-
ten Verbrennungsstellen eingeäschert 
werden. Der FBS betreibt das einzige 
Krematorium im Saarland auf dem 
Hauptfriedhof in Saarbrücken. Für Infor-
mationen oder eine Besichtigung des 
Gebäudes stehen die Mitarbeiter unter 
Tel (0681) 9 26 45 15 zur Verfügung. 
 

Kranz – ist ein Gebinde in Kreisform, 
zuweilen mit Blumen geschmückt. In der 
Antike war der Kranz Zeichen des Sie-
gers in der Wettkampfbahn oder auf 
dem Schlachtfeld. Die Christenheit hat 
den Kranz als Siegeszeichen und Zei-
chen der Hoffnung auf Auferstehung den 
Toten mit auf den letzten Weg gegeben 
und auf den Grabstellen abgelegt. Der 
geschlossene Kreis ist auch Symbol, 
Zeichen dafür, dass es für den Men-
schen vor Gott keinen Anfang und kein 
Ende hat. Damit wird bekannt: Gottes 
Zeit war vor unserem Leben und sie ist 
darüber hinaus. In Gott hat unser Leben 
seinen Ursprung, zu ihm geht es zurück, 
es bleibt bei ihm bis zum Tag der 
Wiederkunft Christi. 
 

Kreuz – ist ein Erkennungszeichen der 
Christen und ein Hinweis auf Jesus 
Christus, der am Kreuz hingerichtet 
wurde, verstorben ist, aber nicht im Tod 
geblieben ist. So ist es vorrangig ein 
Zeichen für Hoffnung und Auferstehung. 
Als solches wurde es von den Christen 
ihren verstorbenen Angehörigen in die 
Hand gegeben, auf den Sarg gelegt, 
dem Sarg bei der Beerdigung voran-
getragen und wiederum auf die Gräber 

gesetzt. Ein Kreuz wird gebildet durch die 
Berührung von horizontalen und vertikalen 
Balken und Linien, die sich in 
mathematischer Definition an einem Punkt 
berühren, schneiden, aber nicht auslöschen. 
Mit einem Kreuz wird ein Punkt definiert. In 
der christlichen Tradition wird damit die 
Auferstehung an Ostern gemeint.  
Horizontale und Vertikale stehen aber auch 
für die Begegnung Mensch – Mitmensch auf 
einer Ebene und für die Begegnung von oben 
und unten – nach alter Vorstellung der 
Begegnung von Gott – Mensch. 
 
 

Moslemisches Grabfeld  meint ein beson-
deres Grabfeld für die Muslime, die im 
Saarland lebten und hier verstarben. In der 
Tradition des Islam sollen die Gräber nach 
Südsüdost, Richtung Mekka ausgerichtet 
sein. Werden in islamischen Ländern die 
Toten nur in Tüchern gewickelt begraben, gilt 
in Saarbrücken, dass wie bei allen anderen 
Beerdigungen der Leichnam im Sarg 
beigesetzt wird. Das moslemische Grabfeld 
befindet sich zwischen alter und neuer 
Einsegnungshalle auf dem Hauptfriedhof 
Saarbrücken und steht allen saarländischen 
Muslimen zur Verfügung. Ein mehrsprachi-
ges Infoblatt dazu kann unter Tel (0681) 905-
4289 angefordert werden. 
 
 

Musik ,  die bei Trauerfeiern und den Gottes-
diensten erklingt soll dem Anlass angemes-
sen sein. Die Verantwortung für die Auswahl 
der Musikstücke bei den Gottesdiensten liegt 
bei den Amtsträgern der Kirchen. Diese sind 
an die Ordnung ihrer Kirche gebunden. Das 
sollte bei Wünschen von Angehörigen 
berücksichtigt werden. Die Landeshauptstadt 
stellt in den meisten Friedhofshallen ein 
Instrument zur Verfügung. Weiterhin stehen 
elektronische Geräte zum Abspielen von 
Musik mit CD oder Kassette bereit. 
 

Mustergrabstätten wurden beispielsweise 
auf dem Hauptfriedhof vor dem Informations- 
und Beratungszentrum angelegt. Der Fried-
hofsbesucher erhält einen Eindruck über die 
Möglichkeiten der Grabgestaltung (Grabmal-
gestaltung und Grabbepflanzung) und kann 
sich auch unverbindlich über die anfallenden 
Kosten informieren. 
 

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der 
Landeshauptstadt Saarbrücken  ist eine 
kommunale Einrichtung, die gemäß der 
geltenden Vorschriften die Meldungen von 
Sterbefällen entgegen nimmt, in Abstim-
mung mit Angehörigen und Bestattern die 
Bestattung und die dazu erforderlichen 
Arbeiten und Voraussetzungen organi-
siert. Die umfassende Beratung über die 
vielfältigen Möglichkeiten für die Auswahl 
eines Grabes, Festlegung von Ort und Zeit 
der Beisetzung, der Trauerfeier, Urnen-
beisetzung usw. sind nur ein Teil der 
Arbeiten, die hier erledigt werden. Der FBS 
hat nach dem derzeitigen Willen der 
politischen Entscheidungsträger nicht nur 
alle Friedhöfe zu verwalten und zu 
unterhalten, er soll als eigenständiger 
Wirtschaftsbetrieb mit möglichst ausge-
glichenem Haushalt geführt werden und 
betreibt das einzige Krematorium im 
Saarland. Außerdem obliegt dem FBS die 
gärtnerische Unterhaltung der Saar-
brücker Friedhöfe. 
 
Friedwald  ist die Bezeichnung einer 
Bestattungsform von Urnen (®  Feuer-
bestattung) an den Wurzeln von Bäumen 
in nicht umfriedeten Waldgebieten. Die 
Urne besteht aus einem schnell abbau-
barem Material und gibt die Totenasche 
bald frei. Friedwald ist zudem auch die 
Bezeichnung eines Unternehmens, das 
Idee und Rechte für solche Bestattungen 
an Franchise-Nehmer verkauft. Gegner 
der Friedwald-Bestattung kritisieren nicht 
in erster Linie die für Friedhöfe geltenden 
und hier fehlenden Voraussetzungen der 
Einfriedung, sondern sehen die Wahrung 
der Totenruhe und der würdevollen 
Behandlung der Toten nicht unbedingt 
gewährleistet. 
 
Gebührenbescheid beinhaltet die 
Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Friedhöfe und Bestattungseinrich-
tungen der Landeshauptstadt Saar-
brücken. (z.B. Gebühren für den Erwerb 
einer Grabstätte, Bestattungsgrundgebühr, 
Sargträger und Kremierung, etc.). 
 

Gestaltungsvorschriften  gelten für Fried-
höfe, insbesondere für ®  Grabmale und ®  
Grabbepflanzung. Für Bereiche des Fried-
hofs, die unter ®  Denkmalschutz stehen, 
gelten noch einmal besondere Gestaltungs-
vorschriften. Den verschiedenen Wünschen 
für eine Beisetzung in Tiefgräbern, Einzel-
grabstellen mit und ohne Gestaltungsvor-
schriften wird Rechnung getragen und 
dennoch eine Gestaltung eines Friedhofes 
als Gesamtanlage mit verschiedensten 
Vorgaben ermöglicht, um gärtnerische, 
künstlerische und andere Leitvorstellungen 
umsetzen zu können. Dabei wird besonders 
bedacht, dass die Friedhöfe auch nach-
folgenden Generationen Zeugnis abgeben 
über unsere Generation und unser Verhält-
nis zu Tod und Leben. 
 

Gottesdienst  anlässlich einer Be-
erdigung oder Trauerfeier  wird von den 
christlichen Kirchen den Angehörigen der 
verstorbenen Kirchenmitglieder nach der 
jeweiligen Ordnung der Kirche in den Fried-
hofs- und Trauerhallen auf den Friedhöfen 
angeboten. Die christlichen Kirchen beken-
nen, dass alles Leben Geschenk Gottes ist 
und dass die Verstorbenen auch im Tod vor 
und bei Gott nicht verloren gehen. Sie be-
kennen ihren auch auf die Zukunft Gottes 
ausgerichteten Glauben, gedenken in 
Gottesdiensten ihrer Toten, bringen Lob, 
Dank, Bitte und Fürbitte vor Gott zur 
Sprache und begleiten Angehörige auf dem 
letzten irdischen Weg mit ihren 
Verstorbenen. 
 

Grabbepflanzung  besteht in der Regel aus 
der Rahmenbepflanzung (kleinwüchsigen 
Gehölzen, die das Grabmal begleitend 
gepflanzt werden), den Bodendeckern 
(flachwachsende winterharte Stauden oder 
Gehölze) und einem Wechselbeet, das 
jahreszeitlich wechselnd gepflanzt wird (z.B. 
mit Stiefmütterchen, Begonien, Geranien). 
 

Grabmal - Grabplatte – Grabstein   sind 
sichtbare Zeichen zur Erinnerung an einen 
verstorbenen Menschen, an den sich 
Angehörige und Besucher erinnern können. 
Sie werden gemäß der geltenden 
Vorschriften für das jeweilige Grabfeld/ 
Friedhof durch dazu zugelassene Fachleute 
gestaltet. 



Grabmalgenehmigung Die Errichtung 
und jede Veränderung von Grabmalen 
oder sonstiger baulicher Anlagen bedarf 
der vorherigen schriftlichen Genehmi-
gung der Friedhofsverwaltung. Sie ist 
vor der Anfertigung oder der 
Veränderung des Grabmals beim FBS 
einzuholen. 
 
Grabmalkontrollen  – werden im Früh-
jahr regelmäßig auf den Saarbrücker 
Friedhöfen durchgeführt. Lockere Grab-
male werden mit einem farbigen Zettel 
markiert, wackelige Grabmale werden 
abgesperrt oder umgelegt. Der FBS ist 
gesetzlich verpflichtet, diese Prüfungen 
regelmäßig durchführen zu lassen. 
 
Grabpflege – Grabpflegevertrag . Die 
Pflege einer Grabstelle beschäftigt heute 
viele Menschen, wenn sie an Tod und 
Sterben denken. Es stellt sich nicht nur 
die Frage, was kommt, ist und was 
bleibt, sondern ganz konkret stellt sich 
die Überlegung ein: „Ich habe ein Leben 
lang Wert auf mich und meine 
Umgebung gelegt. Ich war selbständig 
und wollte es immer sein, alles – nur 
nicht jemandem zur Last fallen“. Und 
dann gab es für viele den vielleicht 
verständlichen aber sicher nicht immer 
richtigen Satz: „Meinen Kindern soll es 
einmal besser gehen!“ 
Aus diesen Überlegungen und der 
vielleicht geheimen Befürchtung, dass 
eine Grabstelle bleiben könnte, die nicht 
gepflegt wird, also so gar nicht den 
Vorstellungen für das eigene Leben 
entsprechen könnte, und so wird even-
tuell als Alternative die Beisetzung in 
einem sogenannten ®  anonymen Grab 
in Erwägung gezogen. 
Dabei wird oft vergessen: Trauer 
braucht seine Zeit und seinen Ort. 
Trauer sucht Bewältigung dessen, was 
war, will Zukunft suchen lassen und 
macht sich darin auch fest an 
Menschen, insbesondere auch an 
denen, die einem im Leben verbunden 
waren und nun tot sind. 
Die Pflege der Gräber ist nicht nur 
Brauch – nicht das, was man sich 

schuldig ist – sie ist immer auch dankbares 
Erinnern und die Anerkenntnis, dass auch die 
Toten einen – wenn auch anderen – Platz in 
der Welt haben. „Memento Mori“ – „gedenkt, 
dass ihr sterben müsst“ – das heißt auch, 
seinen Platz in der Welt zu suchen, und die 
Pflege der Gräber ist damit sowohl Zeichen 
der Verbindung, der Erinnerung, der Neu-
orientierung. Es sollte erwogen werden, ob 
eine Generation dieses der anderen nehmen 
und vorenthalten darf.  
Wer Arbeit und evtl. Aufwand verringern will, 
kann dies durch die Wahl einer kleinen 
Grabstelle, auch einer Urnengrabstelle mit 
mehreren Plätzen, einer Rasengrabstelle mit 
kleiner Blumenrabatte oder/und durch den 
Abschluss eines Grabpflegevertrages mit 
einem Gärtner oder dem FBS  tun. Durch 
eine Dauergrabpflege-Treuhandstelle wird 
gewährleistet, dass einmal eingezahltes Geld 
auch für die zugesagte und vereinbarte 
Leistung in der gesamten vereinbarten Zeit 
erbracht wird. Dieses wird auch von 
unabhängigen Einrichtungen immer wieder 
geprüft. Ein Grabpflegevertrag mit einer 
Laufzeit von einem Jahr kostet für ein 
zweistelliges Rabattengrab ca. 250 Euro, für 
ein Urnenrabattengrab ca. 100 Euro und für 
ein Reihengrab ca. 100 Euro.  
 
 
Grabschmuck  
meint nicht Grabbepflanzung, sondern 
Schmuck, der zusätzlich zu bestimmten 
Gelegenheiten z. B. Geburtstag oder Todes-
tag des Verstorbenen, von Verwandten oder 
Freunden, dem Friedhofsgärtner auf das 
Grab gebracht wird. 
 
Grabstätte  bezeichnet das in der Regel 
innerhalb eines ®  Friedhofes für eine oder 
mehrere Leichname vorgesehene Areal zur 
Bestattung. Man unterscheidet zwischen 
Grabstätten für Körperbestattungen und 
solchen für Aschebeisetzungen. Innerhalb 
beider Grabtypen gibt es verschiedene 
Wahlmöglichkeiten, die wiederum von 
Friedhof zu Friedhof variieren, z.B. Reihen-
grab oder Wahlgrab. Weitere Informationen 
zu den einzelnen Grabarten auf einem 
bestimmten Friedhof können beim FBS unter 
Tel (0681) 905-4289 erfragt werden. 

Handy – ein sicherer Weg über den 
Friedhof - viele ältere Besucher spüren 
zuweilen beim Gang über die großen 
Friedhofsanlagen Verunsicherung. Der 
Weg scheint so weit – der Gesundheits-
zustand ist wechselnd und zuweilen hat 
man davon gehört oder gelesen, wären 
ältere Menschen beim Gang auf dem 
Friedhof belästigt worden. Die Stadt 
Saarbrücken hat eine Aktion ins Leben 
gerufen und nimmt Handys, die kleinen 
Funknetztelefone, deren Vertrag abge-
laufen ist, aber die immer noch funk-
tionsbereit sind, an und verleiht diese 
kostenfrei im aufgeladenen Zustand 
während des Besuches des Friedhofs an 
Interessenten, die über den Friedhof 
gehen. Eine Pfandgebühr oder ein Pfand 
wird hinterlegt und später wieder 
zurückgegeben. Mit diesem Handy kann 
im Notfall ein Rettungsdienst angerufen 
werden, und Hilfe ist schnell da.  
Ein weiterer Wunsch sei hier auch 
geäußert. Ein Handy sollte beim Betreten 
der Leichenhalle oder vor dem Besuch 
einer Trauerfeier, eines Gottesdienstes 
ausgeschaltet werden. 
 
Informations- und Beratungszentrum 
auf dem Hauptfriedhof (Eingang Dr.-Voge-
ler-Straße) wird partnerschaftlich vom FBS 
und der Dauergrabpflege-Treuhandstelle 
saarländischer Friedhofsgärtner genutzt. 
Dem Friedhofsbesucher wird hier die 
Möglichkeit gegeben, vor Ort Infor-
mationen rund um die Themen „Bestat-
tung und Grabpflege“ zu erfragen. 
Kontakte: Pförtner FBS Tel. (0681) 9 54 50 
41 und Dauergrabpflege-Treuhandstelle 
Tel. (0681) 68 49 13 
  
Internet  Der FBS ist auch in dem neuen 
Medium „Internet“ mit seiner Homepage 
unter www.saarbruecker-friedhoefe.de, die 
Dauergrabpflege-Treuhandstelle unter 
www.Dauergrabpflege-saar vertreten. 
 
Kindergräber   
nennt man die Grabstellen in denen 
verstorbene Kinder beigesetzt sind. Die 
Särge und Grabstellen für verstorbene 
Kinder bis zu 5 Jahren orientieren sich in 

den Maßen an der Körpergröße der verstor-
benen Kinder. 
Weiterhin gibt es für Frühgeburten, soge-
nannte Föten, eigene Grabfelder auf dem 
Waldfriedhof Burbach und auf dem Haupt-
friedhof in der Nähe und vor der Neuen Ein-
segnungshalle. Eine Arbeitsgemeinschaft 
von Bestattern, Friedhofsgärtnern und Stein-
metzen hat in Zusammenarbeit mit der Lan-
deshauptstadt Saarbrücken dieses Grabfeld 
geschaffen, um Eltern die Trauer um den 
Verlust des vor der möglichen Geburt 
verlorenen Kindes zu ermöglichen.  
Föten können aber auch in schon vor-
handenen Gräbern beigesetzt werden. 
 
 
Kirchen  werden die Institutionen und Kör-
perschaften des öffentlichen Rechtes ge-
nannt, die ihren Glauben an den in den 
biblischen Schriften des Alten und des 
Neuen Testamentes bezeugten Gott, der 
durch und in Jesus Christus als dem Herrn 
der Kirche Gestalt angenommen hat, beken-
nen. Neben den beiden in unserem Land 
vertretenen Kirchen, der Evangelischen 
Kirche, die sich neben der Bibel an den 
Bekenntnis-Schriften der Reformationszeit 
orientiert, gibt es die Römisch-Katholische 
Kirchen, aber auch sogenannte Freikirchen. 
Die Kirchen begleiten seit alters her ihre 
verstorbenen Mitglieder und deren 
Angehörige(®  Gottesdienst). 
Weitere Auskünfte geben die Kirchen-
gemeinden und deren Mitarbeiter, Pfarrer, 
Pastoren der Kirchengemeinden des 
jeweiligen Wohnortes. 
 
 
Kleidungsvorschriften  gibt es heute bei 
Trauerfällen nicht mehr. In der gewachsenen 
Tradition trugen in erster Linie die ver-
bliebenen Angehörigen schwarze Kleidung 
als sichtbares Zeichen dafür, dass sie von 
einem Menschen Abschied genommen 
haben. Schwarz hatte damit auch eine 
Signalwirkung und übermittelte an Unbe-
teiligte die Botschaft eines Todesfalls. 
Schwarze und gedeckte Kleidung wird auch 
heute noch von der Mehrzahl der 
Teilnehmer an Beerdigungen oder 
Trauerfeiern getragen. 


